
 
Änderung des Durchführungsvertrag vom 29.09.2008/20.10.2008  

zur Durchführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
"Weinbergweg 2" - ZfP 

 
 
Die Weinbergweg 2 GbR, c/o Tamara Brüchle, Federburgstraße 87, 88214 Ravensburg  

 vertreten durch Tamara Brüchle 

- nachstehend Vorhabenträger genannt - 

und 

 

die Stadt Ravensburg 
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp 

- nachstehend Stadt genannt -  

 

stimmen in Ergänzung zum gültigen Durchführungsvertrag vom 29.09.2008/20.10.2008  

folgender Vertragsänderung zu: 

 

§ 1 Verlängerung der Durchführungsverpflichtung 
 

§ 4 Abs. 2 des Durchführungsvertrages wird ersatzlos gestrichen und durch folgenden Ab-

satz ersetzt: 

 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich bis zum 31.07.2011 vollständige und genehmigungsfä-

hige Bauanträge bei der zuständigen Baurechtsbehörde einzureichen. Er wird spätestens 

zwei (2) Monate nach Rechtskraft der Baugenehmigung mit dem Vorhaben beginnen und es 

innerhalb von 12 Monaten fertig stellen". 

 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des gültigen Durchführungsvertrages vom 

29.09.2008/20.10.2008. 

 

 

Für den Vorhabenträger    Für die Stadt Ravensburg 

Ravensburg, den     Ravensburg,  

 

_________________________   __________________________ 

Tamara Brüchle     Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp 


